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Betr.:  GZ. 51 0102/1-V/1/03 vom 31.03.2003 
Budgetbegleitgesetz 2003; Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird; Stellungnahme des BMF 

 

Im Hinblick darauf, dass die auf Grund des vorliegenden Entwurfes beabsichtigten 

Förderungen mit finanziellen Auswirkungen verbunden sein werden, wäre im § 39m Abs. 2 

klarstellend ausdrücklich vorzusehen, dass die Förderungsrichtlinien im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für Finanzen zu erlassen sind. 

 

 

Dem Präsidium des Nationalrates wurde die Stellungnahme des Bundesministeriums für 

Finanzen zum vorliegenden Entwurf auch in elektronischer Form zugeleitet. 

 

16. April 2003 

Für den Bundesminister: 

Mag. Wallner 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
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